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006. GV - O6. Gasverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Sinn dieser Verordnung bedeutet:

Abgase: die in der Feuerung bei der Verbrennung entstehenden gasformigen Verbrennungsprodukte
einschlieB3lich der in ihnen schwebenden festen oder flussigen Stoffe sowie die sich aus der Verbrennungsluft und
dem Luftiberschuss oder aus einer allfalligen Abgasreinigung ergebenden Gaskomponenten;

Abnahme: sicherheitstechnische und umweltschutztechnische Uberpriifung vor erstmaliger Inbetriebnahme oder

nach einer wesentlichen Anderung;

Aufstellungsraum: Raum in dem ein Gasgerat zur Aufstellung und Benutzung gelangt; mehrere Raume gelten als
ein Raum, wenn diese stets in offener Verbindung stehen und der Querschnitt dieser Offnungen mindestens je
1,2 m? betragt;

Biogas: Energietrager mit chemischer Bindungsenergie, dessen Hauptkomponente aus Methan besteht, das
durch den anaeroben mikrobiellen Abbau organischer Masse (Biomasse) entsteht; Deponiegas, Holzgas und
Klargas gelten als Biogas im Sinn dieser Verordnung;

Biogasanlage: sonstige Gasanlage zur Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung und/oder Nutzung von Biogas;
CO-Emission: die Emission von Kohlenstoffmonoxid;

Fermenter: technische Einrichtung zur Vergarung von organischen Stoffen unter Sauerstoffabschluss durch
methanbildende Bakterien;

Gasformige fossile Brennstoffe: Erdgas und FlUssiggas;
Nennwarmebelastung (NWB): die grofRte zulassige Warmebelastung, fiir die ein Gasgerat gebaut ist;

NMHC-Emissionen: die Summe der Emissionen gasformiger organischer Verbindungen, berechnet und
angegeben als elementarer Kohlenstoff, abziglich des Anteils an Methan;

NOX-Emissionen: die Summe der Emissionen von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, berechnet und
angegeben als Stickstoffdioxid (NO2);

Staub-Emission: die Emission von im Abgas dispergierten Partikeln unabhangig von Form, Struktur und Dichte,
welche auf Basis eines gravimetrischen Messverfahrens quantitativ beurteilt werden.


file:///

In Kraft seit 31.07.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 2 Oö. GV § 2
	Oö. GV - Oö. Gasverordnung


